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→ Öffentliche Bekanntmachungen  
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
der Stadtverwaltung Mainz zum Umgang mit Veranstaltungen im Zuge der Ausbreitung 

des Coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19) vom 14.03.2020 
 
Aufgrund von § 16 und § 28 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist i.V.m. § 2 der Landesverordnung 
zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert durch § 
7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl. S. 341) und des Erlasses des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 13.03.2020 i.V.m. § 2 Abs. 2 der GemO RLP erlässt die Stadtverwaltung Mainz – 
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt – folgende 
 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 
 
1. Die Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung Mainz vom 11.03.2020 zur Verminderung der weiteren Ausbreitung 

des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV2) und Einführung einer Anzeigepflicht von Veranstaltungen und Versamm-
lung wird mit Wirkung zum 16.03.2020, 8.00 Uhr aufgehoben. 

 
2. Veranstaltungen ab einer zu erwartenden Zahl von Teilnehmenden von mehr als 75 Personen im Stadtgebiet Mainz 

sind ab dem 16.03.2020, 8.00 Uhr untersagt. Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen. 
Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, 
sowie der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 10. April 2020. 

 
4. Diese Verfügung und ihre Begründung können bei der Stadtverwaltung Mainz, Standes-, Rechts- und Ordnungsamt, 

Kaiserstr. 3-5 (Kreyßig-Flügel) im Zimmer 209a während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
 

5. Diese Verfügung gilt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tage als bekannt gegeben (§ 1 LVwVfG i.V.m. § 41 
Abs. 3 u. 4 VwVfG). 
 

6. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz oder teilweise aufgehoben und/oder widerrufen 
bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen versehen werden. 

 
 

Begründung 
 
Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige An-
sammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitser-
regern begünstigen. Die Stadtverwaltung Mainz ist nach § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektions-
schutzgesetzes (GVBl. 2010, 55) die zuständige Behörde im Sinne des IfSG und nach § 28 Absatz 1 IfSG für den Erlass 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 
 
Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV2) und die von diesem Erreger hervorgerufene Erkrankung COVID-
19 breiten sich nach einer anfänglichen örtlichen Beschränkung auf die chinesische Region Wuhan zwischenzeitlich in 
vielen Ländern weiter aus. Auch Deutschland ist nahezu in allen Bundesländern betroffen, eine weltweite Verbreitung 
des Erregers ist eingetreten.1,2 

 
Aktuell (Stand 13.03.2020, 15:00 Uhr) sind bundesweit 3.062 Personen nachweislich mit dem Erreger infiziert und vier 
Personen sind an den Folgen der Infektion verstorben.3 Dies stellt eine Verdreifachung seit dem 11.03.2020 dar. 
 

                                                                 
1 vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html?nn=13490888 
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 
3 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html?nn=13490888 
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Für das Stadtgebiet Mainz konnten bisher 11 Infektionen festgestellt werden, im Land Rheinland-Pfalz insgesamt 102 
Fälle.4 Auch dies stellt eine Vervierfachung seit dem 11.03.2020 dar. 
 
Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis zu schweren 
Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ 
Krankheitsverlauf machen. Aus den kumulierten in China erfassten Fällen (n=55.924 laborbestätigte Fälle; Stand 
20.02.2020) werden als häufigste Symptome Fieber und Husten berichtet. Dabei verliefen rund 80% der Erkrankungen 
milde bis moderat. Vierzehn Prozent verliefen schwer, aber nicht lebensbedrohlich und in 6% war der klinische Verlauf 
kritisch bis lebensbedrohlich. 
 
Obwohl schwere Verläufe häufig auch bei Personen ohne Vorerkrankung auftreten, haben die folgenden Personengrup-
pen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe: 
 

• ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für schweren Verlauf ab etwa 50-60 Jahren) 
• Raucher 
• Personen mit bestimmten Vorerkrankungen: 

o des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung), 
o der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis), 
o Patienten mit chronischen Lebererkrankungen) 
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
o Patienten mit einer Krebserkrankung. 
o Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immun-

schwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie 
z.B. Cortison) 

 
Verschiedene Studien verorten die Zahl der Zweitinfektionen, die von einem Fall ausgehen (Basisreproduktionszahl R0) 
zwischen 2,4 und 3,3. Dabei wurden einzelne Studien, mit deutlich höheren Schätzwerten nicht berücksichtigt. Dieser 
Wert kann so interpretiert werden, dass bei einem R0 von etwa 3 ungefähr zwei Drittel aller Übertragungen verhindert 
werden müssen, um die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. 
 
Aktuell steht noch kein Impfstoff zur Verfügung. Laut WHO gibt es aktuell mehr als 25 Impfstoff-Kandidaten, die sich 
aber fast alle in der prä-klinischen Entwicklungsphase befinden.5 
 
Die angeordneten Maßnahmen ergehen auf Grund des Erlasses des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.03.2020 i.V.m. § 2 
Abs. 2 GemO; dadurch kann ein landesweit einheitliches und abgestimmtes Vorgehen sichergestellt werden. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. durch Husten, Niesen, und durch 
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen. 
 
Bei größeren Menschenansammlungen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung angesichts des aktuellen Verlaufs 
an Infektionen mit SARS-CoV-2 nicht sicher beurteilen. 
 
Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei allen anderen Veranstaltungen vor. Auf Mes-
sen, Kongressen oder Veranstaltungen kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen 
kommen.6 Dafür spricht die heterogene, nicht vollständig zu überblickende Zusammensetzung und Herkunft der Teil-
nehmenden sowie die bei solchen Menschenansammlungen regelmäßig zu befürchtende Durchmischung und Nähe der 
Teilnehmenden. Darüber hinaus wird bei einer höheren Teilnehmerzahl eine vollständige und zuverlässige Erfassung der 
für eine etwaige Rückverfolgung der Teilnehmenden notwendigen persönlichen Daten schwer bis gar nicht zu gewähr-
leisten sein. 
 
Regelmäßig werden auf größeren Veranstaltungen auch vulnerable Gruppen (insbesondere ältere Menschen, Menschen 
mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem) in nicht unerheblicher Zahl zu erwarten sein. Ebenso kann 

                                                                 
4 https://msagd.rlp.de/de/service/presse/detail/news/News/detail/information-der-landesregierung-zum-aktuellen-stand-hinsichtlich-des-coronavirus-seit-

gestern-drei-1/ 
5 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html?nn=13490888  
6 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstaltungen.pdf?__blob=publicationFile 
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nicht sicher gewährleistet werden, dass insbesondere die notwendigen Hygieneanforderungen durchweg eingehalten 
werden, selbst wenn diese im Vorfeld der Veranstaltung dem Veranstalter im Wege der Auflage aufgegeben wurden. 
 
Die übergeordneten Ziele aller Maßnahmen sind: 

• Reduktion der Morbidität und Mortalität in der Gesamtbevölkerung, 
• Sicherstellung der Versorgung erkrankter Personen, 
• Aufrechterhaltung essenzieller, öffentlicher Dienstleistungen, wie z.B. der Krankenhausinfrastruktur 
• zuverlässige und zeitnahe Information für politische Entscheidungsträger, Fachpersonal, die Öffentlichkeit 
und die Medien. 

 
Diese übergeordneten Ziele werden je nach epidemiologischer Phase durch unterschiedliche Strategien erreicht.7 
 
Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Prof. Dr. Wieler sowie der anerkannte Virologe Prof. Dr. Christian Drosten stell-
ten in den letzten Tagen immer wieder klar, dass das oberste Ziel derzeit die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus 
ist. Eine weitere und schnellere Ausbreitung des Erregers und der damit einhergehenden Erkrankungen würde zu einer 
bundesweiten Überlastung des gesamten Gesundheitssystems mit nicht absehbaren Folgen führen. 
 
Im Rahmen der erforderlichen Ermessensausübung kommen wir nach Abwägung der verschiedenen Interessen und 
unter Beachtung der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Erreger SARS-CoV28 zu dem Schluss und es er-
scheint sachgerecht, dass nur durch das vorliegend angeordnete – zeitlich befristete – Verbot von Veranstaltungen mit 
einer erwarteten anwesenden Teilnehmerzahl von mehr als 75 Person einer weiteren Verbreitung des Virus effektiv be-
gegnet werden kann. Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen: Hierunter fallen beispielsweise 
Sportereignisse, Versammlungen, Kongresse, Tagungen, Messen, Theater, Konzerte, Diskotheken und ähnliche Festivi-
täten. Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten, 
sowie der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren. 
 
Auf Veranstaltungen steigt aufgrund der anwesenden Personenzahl sowie der in den meisten Fällen höheren Personen-
dichte pro Quadratmeter das Risiko, dass 

a. mit dem Erreger infizierte Personen überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen und 
b. sich weitere Personen aufgrund der v.g. Risikofaktoren sodann infizieren. 

 
Die Maßnahme ist nach den derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen (s.o.), die sich in den letzten Tagen 
nochmals bundesweit verschärft haben, geeignet, um das Ziel einer Verlangsamung der Ausbreitung und Unterbrechung 
der Infektionskennten zu erreichen. 
 
Mildere, gleich geeignete Mittel sind vorliegend nicht ersichtlich. Insbesondere Einzelfallentscheidungen, die für jede 
Veranstaltung auf einer Risikoanalyse entsprechend der vom Robert Koch-Institut aufgestellten allgemeinen Prinzipien 
der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen folgt, ist vorliegend nicht zielführend. Zwar 
variiert auch bei Veranstaltungen und Versammlungen ab 75 Personen je nach Art der Veranstaltung/Versammlung, 
Teilnehmerzusammensetzung und ggf. getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen des Veranstalters das individuelle 
Risiko einer Ansteckung und weiteren Verbreitung, jedoch stellt allein die bloße Anwesenheit einer solch großen Anzahl 
von Menschen an einem eng begrenzten Ort eine in der derzeitigen epidemischen Lage die nicht hinnehmbare und auch 
nicht mehr hinreichend sicher abschätzbare Gefahr dar, die eine weitere starke Ausbreitung des Erregers SARS-CoV2 mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erwarten ließe. 
 
Auch ist die Maßnahme angemessen, da sie nicht zu einem Nachteil führt, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer 
Verhältnis steht. Wie bereits dargelegt würde eine weitere und schnellere Ausbreitung des Erregers dazu zum einen dazu 
führen, dass bundesweit das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt und somit die Gefahren für das Leib, Leben 
und die Gesundheit einer Vielzahl von Personen in der Bundesrepublik Deutschland erheblich gefährdet wäre. Dies gilt 
sowohl für Personen, die an COVID-19 erkranken, als auch für sonstige Personen, die krank sind und auf medizinische 
und pflegerische Maßnahmen zur Behandlung von Krankheiten und/oder zum Erhalt der Gesundheit angewiesen sind. 
Aus diesem Grund haben in den letzten Tagen auch bereits viele Veranstalter (Messen, Kongresse, Sportveranstaltun-
gen, Kirchen, Theater und viele weitere) die von ihnen geplanten und vorgesehenen Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben, um so auf verantwortungsvolle Art und Weise einen Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung und Ab-
schwächung der Folgen zu leisten. 

                                                                 
7 vgl. Robert Koch-Institut, "Ergänzung zum Nationalen Pandemieplan – COVID-19 – neuartige Coronaviruserkrankung" 
8 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html?nn=13490888 
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Zum anderen würden, auch im Falle von mild verlaufenen Infektionen, bei einer weiteren Verbreitung des Erregers und 
Auftreten der Erkrankung zahlreiche Personen nicht ihrer Tätigkeit nachgehen können mit entsprechend negativen Aus-
wirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Wirtschaft und allgemein das öffentliche Leben in der Bun-
desrepublik Deutschland (z.B. durch Quarantänemaßnahmen, etc). 
 
Insbesondere die drohenden, erheblichen Nachteile für die Volksgesundheit im Falle einer größeren epidemischen Lage 
sind dabei bei der Abwehr der Gefahr vorliegend höher zu bewerten, als die zweifelsohne eintretenden wirtschaftlichen 
Nachteile für Veranstalter, deren Mitarbeiter, Dienstleister und weitere Personen. 
 
Dies gilt auch für die vorliegende Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
stellt einen zentralen Pfeiler unserer Demokratie dar und wird durch die staatlichen Institutionen geschützt. Gerade 
Versammlungen stellen vorliegend auch eine große Gefahr dar, da diese dadurch gekennzeichnet sind, dass jederzeit 
Personen hinzutreten oder die Versammlung verlassen können. Infektionsschutzmaßnahmen sind, insb. bei Versamm-
lungen unter freiem Himmel nahezu nicht möglich, dies gilt bspw. auch für eine namentliche Erfassung aller Teilneh-
menden. 
 
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird die Allgemeinverfügung darüber hinaus auch bis zum 10.04.2020 zeitlich 
befristet. Sie wird stets der weiteren – sehr dynamischen Entwicklung – angepasst werden. 
 

Hinweise 
 

1. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die angeordneten Schutzmaßnahmen haben keine aufschiebende 
Wirkung (§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG). 
 

2. Ein Verstoß gegen diese Verfügung kann gem. § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft werden. 

 
3. Weitere Maßnahmen zur Durchsetzung bleiben vorbehalten. 

 
4. Weitere Maßnahmen und Anordnungen in Bezug auf einzelne Veranstaltungen in Form von Einzelanordnungen 

bleiben vorbehalten. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Nachtbriefkästen befinden sich am Stadthaus, Große Bleiche 46/Löwenhofstraße 1, 55116 Mainz und am Stadthaus - 
Lauterenflügel, Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird empfohlen, den Verwal-
tungsakt, gegen den Widerspruch erhoben wird, unter Angabe des Aktenzeichens zu benennen. 
 
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur9 ersetzt werden. 
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de zu senden. 
 
 
Mainz, den 14.03.2020 
Im Auftrag 
gez. Ulrich Helleberg 
 

                                                                 
9 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S.73) 

 
 


